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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

13.09.1985 

Geschäftszahl 

84/08/0116 

Rechtssatz 

Guter Glaube kann bei einem täglichen Krankengeld von S 276,30 und Arbeitslosengeld in der Höhe von 
monatlich S 8.320,-- unter dem Gesichtspunkt des von einem Leistungsbezieher nach dem AlVG 
anzuwendenden Sorgfaltsmaßstabes nicht mit Erfolg geltend gemacht werden. (Der Bfr bezog insgesamt höhere 
Leistungen als sein monatliches Bruttoentgelt, welches inklusive Sonderzahlungen S 15.941,33 betrug.) 


